
Anlage 2b zum Rahmenvertrag über die Leistungserbringung und Abgabe von individuellen Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung und kurortspezifischen Heilmitteln im Rahmen von genehmigten ambulanten Vorsorgeleistun-
gen nach § 23 Abs. 2 SGB V in Verbindung mit
§ 125 Abs. 7 S. 1 SGB V vom 10. Juli 2023 - gültig ab 01.08.2023

Vergütungsvereinbarung
für individuelle Maßnahmen der  Gesundheitsförderung

unter dem Leistungserbringergruppenschlüssel (LEGS):
66  01  102

1. Für die Behandlung von Anspruchsberechtigten der  Krankenkassen und der Ersatzkas-
sen im Rahmen
genehmigter ambulanter Vorsorgeleistungen nach § 23  Abs. 2 SGB V können für
Verordnungen, bei denen die erste Behandlung nach dem 31.07.2024 stattfindet,
für die Durchführung individueller Maßnahmen der Gesundheitsförderung folgende
Seminarkosten berechnet werden:

Heilm.
Pos. Nr.

Pro Abrechnungseinheit
zu  15  Minuten

a) Patienten-Gesprächsseminar
max. 2 Unterrichtseinheiten (=UE)
(zu  j e  45 Min. ä 12,93 Euro)

8101 4,49 EUR

b) Verhaltenstherapeutisches Ernährungsseminar
max. 4 Unterrichtseinheiten (=UE)
(zu je 60  Min ä 11,20 Euro)

8201 2,92 EUR

c) Raucherentwöhnungsseminar
max. 8 UE
(zu je  60  Min. ä 10,45 Euro)

8301 2,72 EUR

d) Entspannungstechniken
max. 9 UE
(zu je 30  Min. ä 10,45 Euro)

8401 5,45 EUR

e) Bewegungstraining
max. 9 UE
(zu je 60  Min. ä 11,20 Euro)

8501 2,92 EUR

Die vereinbarten Seminarkosten beinhalten die jeweils geltende gesetzliche Mehrwert-
steuer. Nicht korrekt gestellte Rechnungen sowie etwaige Nachberechnungen in
Bezug auf die neuen Vergütungen können nicht berücksichtigt werden.

2. Für die Abrechnung von Leistungen dieser Anlage ist eine gesonderte Abgabe- und
Abrechnungsbefugnis notwendig.

3. Diese Vergütungsvereinbarung gilt ab  dem 01.08.2024 und  kann von jedem Vertrags-
partner mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats, frühestens
zum 31.07.2025, schriftlich gekündigt werden.

4. Die Kündigung dieser Vergütungsvereinbarung berührt nicht die weitere Gültigkeit des
Rahmenvertrages.
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5. Im Falle der Kündigung dieser Vergütungsvereinbarung gelten die bisherigen Preise
bis zum Zustandekommen einer Folgevereinbarung fort.

6. Nicht korrekt gestellte Rechnungen sowie etwaige Nachberechnungen in Bezug auf die
neuen Vergütungen können nicht berücksichtigt werden.

Stuttgart, Kornwestheim, Dresden, München, den 01. August 2024
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